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I.  Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der  
 ThyssenKrupp AG und des Konzernabschlusses  
 zum 30. September 2014, des zusammenge- 
 fassten Lageberichts der ThyssenKrupp AG und 
 des Konzerns für das Geschäftsjahr 2013/2014,  
 des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläutern- 
 den Berichts des Vorstands zu den Angaben nach  
 §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresab- 
 schluss und den Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 173 AktG  
 am 19. November 2014 gebilligt und den Jahresabschluss damit  
 festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptver- 
 sammlung. Jahresabschluss, Konzernabschluss und zusammen- 
 gefasster Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und Bericht des  
 Vorstands mit den Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sind 
  der Hauptversammlung, ohne dass es nach dem Aktiengesetz einer  
 Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen. 

ThyssenKrupp AG, Duisburg und Essen 

ISIN DE0007500001

Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur 16. ordentlichen Hauptversammlung der  
ThyssenKrupp AG mit dem Sitz in Duisburg und Essen. 

Die Hauptversammlung findet am Freitag, dem 30. Januar 2015, 
10:00 Uhr, im RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum, statt.  

Tagesordnung auf einen Blick

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ThyssenKrupp AG 
 und des Konzernabschlusses zum 30. September 2014, des zu- 
 sammengefassten Lageberichts der ThyssenKrupp AG und des Konzerns  
 für das Geschäftsjahr 2013/2014, des Berichts des Aufsichtsrats  
 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 
 §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
  des Vorstands

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
  des Aufsichtsrats

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers 

6. Beschlussfassung über die Billigung des weiterentwickelten Systems 
 zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands

7. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
  auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwen- 
 dung auch unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie Ermächtigung  
 zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung 

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigen- 
 kapitalderivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien gemäß § 71 
 Absatz 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Andienungs- und  
 Bezugsrechts 



2. Beschlussfassung über die Verwendung 
 des Bilanzgewinns

Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013/2014 sollen 0,11 € 
je dividendenberechtigter Stückaktie ausgeschüttet werden. Die  
Dividende soll am 02. Februar 2015 ausgezahlt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den Bilanzgewinn 
des Geschäftsjahres 2013/2014 in Höhe von 1.534.649.376,35 € 
wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende von 0,11 €
 je dividendenberechtigter Stückaktie: 62.253.174,17 €

- Gewinnvortrag: 1.472.396.202,18 €

Zum Zeitpunkt der Einberufung besitzt die Gesellschaft keine eigenen 
Aktien. Falls die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung 
eigene Aktien hält, sind diese gemäß § 71b AktG nicht dividenden- 
berechtigt. In diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unver- 
änderter Ausschüttung von 0,11 € je dividendenberechtigter Stück- 
aktie ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag 
unterbreitet werden.

3. Beschlussfassung über die Entlastung 
 der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2013/2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für 
diesen Zeitraum zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung  
 der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2013/2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung 
für diesen Zeitraum zu erteilen. 
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5. Beschlussfassung über die Wahl  
 des Abschlussprüfers 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses 
vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Essen, zum Abschlussprüfer und zum Prüfer 
für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das 
Geschäftsjahr 2014/2015 zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Billigung des  
 weiterentwickelten Systems zur Vergütung
 der Mitglieder des Vorstands

Die Festsetzung der Vergütung der Vorstandsmitglieder für das 
abgelaufene Geschäftsjahr 2013/2014 beruht auf dem von der 
Hauptversammlung vom 21. Januar 2011 gebilligten Vergütungs-
system. Nachdem sich der Personalausschuss mit der Weiter-
entwicklung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder 
befasst hat und der Aufsichtsrat auf Empfehlung des Personal-
ausschusses Anpassungen des Vergütungssystems beschlossen 
hat, soll die Hauptversammlung auch über die Billigung dieses  
weiterentwickelten Vergütungssystems beschließen. Die Anpas-
sungen betreffen im Wesentlichen die Zusammensetzung der 
Vergütung hinsichtlich der erfolgsabhängigen Komponenten. Das  
weiterentwickelte Vergütungssystem ist im Anschluss an die  
Beschreibung der Vergütung der Vorstandsmitglieder für das  
abgelaufene Geschäftsjahr 2013/2014 ausführlich im Vergütungs- 
bericht dargestellt. Dieses seit dem 01. Oktober 2014 geltende  
weiterentwickelte System für die Vorstandsvergütung ist Gegen- 
stand der Beschlussfassung. Der Vergütungsbericht als Teil des  
Corporate-Governance-Berichts ist im Geschäftsbericht 2013/2014  
veröffentlicht und auf der Internetseite der ThyssenKrupp AG unter  
www.thyssenkrupp.com/de/investor/verguetungsbericht.html  
zugänglich. Er wird in der Hauptversammlung erläutert werden und 
dort ebenfalls zugänglich sein.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das seit dem 01. Oktober 
2014 geltende weiterentwickelte System für die Vergütung der  
Vorstandsmitglieder zu billigen.
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7. Beschlussfassung über Neuwahlen  
 zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht nach § 9 Absatz 1 der 
Satzung, § 96 Absatz 1 AktG und § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 des 
Mitbestimmungsgesetzes vom 04. Mai 1976 (MitbestG) aus zwanzig 
Mitgliedern, von denen zehn von den Aktionären und zehn von den 
Arbeitnehmern bestellt werden. Mit Beendigung der Hauptversamm-
lung am 30. Januar 2015 endet die Amtszeit der sieben durch die 
Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats. Zu  
diesem Zeitpunkt endet auch die Amtszeit des von der Alfried Krupp 
von Bohlen und Halbach-Stiftung entsandten Aufsichtsratsmitglieds 
Herrn Dr. Ralf Nentwig. Die Entsendung von Herrn Dr. Lothar  
Steinebach bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2018 dauert 
dagegen unverändert an. Das entsandte Aufsichtsratsmitglied  
Herr Carsten Spohr hat sein Amt mit Wirkung zum Ablauf der Haupt-
versammlung am 30. Januar 2015 niedergelegt. Die Alfried Krupp 
von Bohlen und Halbach-Stiftung hat mitgeteilt, dass sie Herrn  
Dr. Nentwig mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 
30. Januar 2015 bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2020 erneut 
in den Aufsichtsrat der ThyssenKrupp AG entsendet. Die Entsen- 
dung von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat der ThyssenKrupp AG 
entspricht dem in § 9 Absatz 2 der Satzung verankerten Recht der 
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, entsprechend ihrer 
Beteiligung von über 20% am Grundkapital der ThyssenKrupp AG 
zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat entsenden zu können. 

Daher sind insgesamt acht Aufsichtsratsmitglieder von der Haupt-
versammlung zu wählen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl 
der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. Es ist 
beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat in Übereinstimmung mit 
dem Deutschen Corporate Governance Kodex im Wege der Einzel-
wahl durchzuführen. Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind 
zuletzt im November 2013 von der Belegschaft gewählt worden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Anteilseigner-
vertreter in den Aufsichtsrat zu wählen:

1. Frau Dr. Ingrid Hengster, Frankfurt
 Mitglied des Vorstands bei der KfW Bankengruppe

2. Herrn Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Hans-Peter Keitel, Essen
 Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V.

3. Herrn Prof. Dr. Ulrich Lehner, Düsseldorf
 Mitglied des Gesellschafterausschusses der Henkel AG & Co. KGaA
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4. Herrn René Obermann, Bonn
 Partner der Warburg Pincus LLC (ab 01.01.2015)

5. Herrn Prof. Dr. Bernhard Pellens, Bochum
 Professor für Betriebswirtschaft und Internationale Unternehmens- 
 rechnung an der Ruhr-Universität Bochum 

6. Frau Carola Gräfin v. Schmettow, Düsseldorf
 Mitglied des Vorstands der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

7. Herrn Carsten Spohr, München
 Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Lufthansa AG 

8. Herrn Jens Tischendorf, Zürich/Schweiz
 Partner und Director der Cevian Capital AG 

Die vorgenannten Wahlvorschläge stützen sich auf die Empfehlungen 
des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und berücksich-
tigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlos-
senen Ziele.

Die Wahl erfolgt, sofern die Hauptversammlung für gewählte Mitglieder 
der Aktionäre nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt, für die Zeit bis 
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 beschließt. 

Es ist vorgesehen, Herrn Prof. Dr. Lehner im Falle seiner Wiederwahl 
dem neuen Aufsichtsrat als Kandidaten für den Aufsichtsratsvorsitz 
vorzuschlagen.

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum  
 Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss  
 eines Andienungsrechts und zu deren Verwen- 
 dung auch unter Ausschluss des Bezugsrechts  
 sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener  
 eigener Aktien und Kapitalherabsetzung 

Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bedarf die Gesell-
schaft gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG, soweit nicht gesetzlich 
ausdrücklich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung durch 
die Hauptversammlung. Da die von der Hauptversammlung am  
21. Januar 2010 für die maximale Dauer von 5 Jahren beschlossene 
Ermächtigung am 20. Januar 2015 ausläuft, soll der Hauptversamm-
lung ein neuer Ermächtigungsbeschluss vorgeschlagen werden. 

Tagesordnung
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

a)  Die Gesellschaft wird ermächtigt, gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG 
  bis zum 29. Januar 2020 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 %  
 des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert 
  niedriger ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermäch- 
 tigung bestehenden Grundkapitals zu jedem zulässigen Zweck  
 im Rahmen der gesetzlichen Beschränkung zu erwerben. 

b)  Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder  
 mehrmals, unmittelbar durch die Gesellschaft oder durch ein  
 von der Gesellschaft abhängiges oder in ihrem Mehrheitsbesitz  
 stehendes Unternehmen oder durch von der Gesellschaft oder  
 von der Gesellschaft abhängige oder in ihrem Mehrheitsbesitz  
 stehende Unternehmen beauftragte Dritte ausgeübt werden. 

c) Der Erwerb kann über die Börse oder mittels eines öffentlichen  
 Kaufangebots oder mittels einer öffentlichen Aufforderung zur  
 Abgabe von Verkaufsangeboten oder durch Abgabe von Andie- 
 nungsrechten an die Aktionäre erfolgen. 

aa) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von  
 der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbs- 
 nebenkosten) den am Börsenhandelstag durch die Eröff- 
 nungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handelssystem  (oder 
  einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als  
 5 % über- oder unterschreiten. 

bb) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot, dürfen 
der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreis-
spanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt 
der Schlusskurse im Xetra-Handelssystem (oder einem ver- 
gleichbaren Nachfolgesystem) an den drei Börsenhandels- 
tagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um 
nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich 
nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots erhebliche 
Abweichungen des maßgeblichen Kurses vom gebotenen 
Kaufpreis oder den Grenzwerten der Kaufpreisspanne, so 
kann das Angebot angepasst werden. In diesem Fall wird 
auf den Durchschnittskurs der drei Börsenhandelstage vor 
der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt 
und die 10 %-Grenze für das Über- oder Unterschreiten 
auf diesen Betrag angewendet. Das Volumen des öffent- 
lichen Kaufangebots kann begrenzt werden. Sofern bei 
einem öffentlichen Kaufangebot das Volumen der ange- 
botenen Aktien das vorhandene Rückkaufvolumen über- 
schreitet, kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines 
eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem Verhält- 
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nis der angedienten Aktien (Andienungsquoten) statt nach 
dem Verhältnis der Beteiligung der andienenden Aktionäre 
an der Gesellschaft (Beteiligungsquote) erfolgen. Darüber 
hinaus können unter insoweit partiellem Ausschluss eines 
eventuellen Andienungsrechts eine bevorrechtigte Annahme 
geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien 
je Aktionär sowie zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile 
von Aktien eine Rundung nach kaufmännischen Gesichts-
punkten vorgesehen werden.

cc) Erfolgt der Erwerb mittels einer an alle Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsan- 
geboten, legt die Gesellschaft eine Kaufpreisspanne je Aktie 
fest, innerhalb derer Verkaufsangebote abgegeben werden 
können. Die Kaufpreisspanne kann angepasst werden, 
wenn sich während der Angebotsfrist erhebliche Kursab-
weichungen vom Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten ergeben. 
Der von der Gesellschaft zu zahlende Kaufpreis je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten), den die Gesellschaft auf Grund 
der eingegangenen Verkaufsangebote ermittelt, darf den 
Durchschnitt der Schlusskurse im Xetra-Handelssystem 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den drei 
Börsenhandelstagen vor dem nachfolgend beschriebenen 
Stichtag um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. 
Stichtag ist der Tag, an dem der Vorstand der Gesellschaft 
endgültig formell über die Veröffentlichung der Auffor-
derung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder deren 
Anpassung entscheidet.

Das Volumen der Annahme kann begrenzt werden. Sofern 
von mehreren gleichartigen Verkaufsangeboten wegen der 
Volumenbegrenzung nicht sämtliche angenommen werden 
können, kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines 
eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis 
der Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten 
erfolgen. Darüber hinaus können unter insoweit partiellem 
Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts eine bevor- 
rechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück 
angedienter Aktien je Aktionär sowie zur Vermeidung rech-
nerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung nach kauf-
männischen Grundsätzen vorgesehen werden. 

dd) Erfolgt der Erwerb mittels den Aktionären zur Verfügung 
gestellter Andienungsrechte, so können diese pro Aktie der 
Gesellschaft zugeteilt werden. Gemäß dem Verhältnis des 
Grundkapitals der Gesellschaft zum Volumen der von der 
Gesellschaft zurückzukaufenden Aktien berechtigt eine ent- 
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sprechend festgesetzte Anzahl Andienungsrechte zur Ver-
äußerung einer Aktie der Gesellschaft an diese. Andie- 
nungsrechte können auch dergestalt zugeteilt werden, dass 
jeweils ein Andienungsrecht pro Anzahl von Aktien zugeteilt 
wird, die sich aus dem Verhältnis des Grundkapitals zum 
Rückkaufvolumen ergibt. Bruchteile von Andienungsrechten 
werden nicht zugeteilt; für diesen Fall werden die entspre-
chenden Teilandienungsrechte ausgeschlossen. Der Preis 
oder die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreisspanne 
(jeweils ohne Erwerbsnebenkosten), zu dem bei Ausübung  
des Andienungsrechts eine Aktie an die Gesellschaft ver- 
äußert werden kann, wird nach Maßgabe der Regelungen im 
vorstehenden Absatz cc) bestimmt, wobei maßgeblicher 
Stichtag derjenige der Veröffentlichung des Rückkaufan- 
gebots unter Einräumung von Andienungsrechten ist, und 
gegebenenfalls angepasst, wobei maßgeblicher Stichtag 
derjenige der Veröffentlichung der Anpassung ist. Die nähere 
Ausgestaltung der Andienungsrechte, insbesondere ihr  
Inhalt, die Laufzeit und gegebenenfalls ihre Handelbarkeit, 
bestimmt der Vorstand der Gesellschaft. 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die auf  
 Grund dieser Ermächtigung erworben wurden, zu allen gesetz- 
 lich zugelassenen Zwecken, insbesondere zu den folgenden  
 Zwecken, zu verwenden:

aa) Die Aktien können zur Erfüllung von Optionsrechten und/
oder Wandlungsrechten/-pflichten aus von der Gesellschaft 
oder von Konzernunternehmen der Gesellschaft bege- 
benen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen  
verwendet werden.

bb) Bei einer Veräußerung eigener Aktien durch ein Angebot an 
alle Aktionäre kann der Vorstand den Inhabern der von der 
Gesellschaft oder einem ihrer nachgeordneten Konzern- 
unternehmen ausgegebenen Options- und/oder Wandel-
anleihen ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem Umfang 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. 
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflicht 
zustehen würde.

cc) Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden, 
insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Unternehmens- 
beteiligungen sowie Zusammenschlüssen von Unternehmen. 
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dd) Die Aktien können auch in anderer Weise als über die 
Börse oder durch ein Angebot an die Aktionäre veräußert 
werden, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis 
veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien gleicher 
Ausstattung der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräuße-
rung nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 
gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss 
des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ver- 
äußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 
überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser  Ermäch- 
tigung bis zur nach § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG bezugsrechts- 
freien Veräußerung eigener Aktien aus genehmigtem Kapital 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG ausgegeben werden. Ferner sind auf diese 
Begrenzung von 10 % des Grundkapitals diejenigen Aktien 
anzurechnen, die zur Bedienung von Optionsrechten und/ 
oder Wandlungsrechten/-pflichten ausgegeben bzw. auszu- 
geben sind, sofern die Schuldverschreibungen während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung 
des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des  
Bezugsrechts ausgegeben wurden.

ee) Die Aktien können Mitarbeitern der Gesellschaft und mit ihr 
verbundener Unternehmen zum Erwerb angeboten werden.

ff)  Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Ein- 
ziehung und ihre Durchführung eines weiteren Hauptver-
sammlungsbeschlusses bedürfen. Sie können auch im 
vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch 
Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der 
übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft ein-
gezogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der 
erworbenen Aktien beschränkt werden. Von der Ermäch-
tigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht 
werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren, 
ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der Stückaktien 
in der Satzung ermächtigt. Die Einziehung kann auch mit  
einer Kapitalherabsetzung verbunden werden; in diesem 
Fall ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um 
den auf die eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen  
Betrag des Grundkapitals herabzusetzen und die Angabe der 
Zahl der Aktien und des Grundkapitals in der Satzung ent- 
sprechend anzupassen.

Tagesordnung
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e) Die Ermächtigungen unter lit. d) erfassen auch die Verwendung 
von Aktien der Gesellschaft, die auf Grund von § 71d Satz 5 AktG 
erworben wurden.

f) Die Ermächtigungen unter lit. d) können einmal oder mehrmals, 
ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen 
unter lit. d), aa) bis ee) können auch durch abhängige oder 
im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen 
oder auf deren Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft  
handelnde Dritte ausgenutzt werden. 

g) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird 
insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vor-
stehenden Ermächtigungen unter lit. d) aa) bis ee) verwendet 
werden. Darüber hinaus kann der Vorstand im Falle der Ver- 
äußerung der eigenen Aktien durch Angebot an alle Aktionäre 
das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausschließen.

h) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen des Vor- 
 stands auf Grund dieses Hauptversammlungsbeschlusses nur  
 mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum 
Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen 
des Erwerbs eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 
Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Andienungs- 
und Bezugsrechts 

In Ergänzung zu der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgesehenen  
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 
AktG soll die Gesellschaft ermächtigt werden, eigene Aktien auch 
unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten (Put-Optionen oder Call-
Optionen oder einer Kombination aus beiden) zu erwerben. Dadurch 
soll das Volumen an Aktien, das insgesamt erworben werden darf, 
nicht erhöht werden; es werden lediglich im Rahmen der Höchst-
grenze dieses Tagesordnungspunkts, weiter eingeschränkt durch 
lit. a) des nachfolgenden Beschlussvorschlags, und unter Anrech-
nung auf diese Höchstgrenze weitere Handlungsalternativen zum 
Erwerb eigener Aktien eröffnet.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

a) In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 8 zu beschließen-
den Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Absatz 1 
Nr. 8 AktG darf der Erwerb von Aktien der Gesellschaft außer 

auf den dort beschriebenen Wegen auch unter Einsatz von  
Eigenkapitalderivaten durchgeführt werden. Der Vorstand wird 
ermächtigt, Optionen zu veräußern, die die Gesellschaft zum 
Erwerb von Aktien der Gesellschaft bei Ausübung der Option 
verpflichtet (Put-Option), Optionen zu erwerben, die der Gesell-
schaft das Recht vermitteln, Aktien der Gesellschaft bei Aus-
übung der Option zu erwerben (Call-Option) und Aktien der 
Gesellschaft unter Einsatz einer Kombination aus Put- und Call- 
Optionen oder Terminkaufverträgen zu erwerben (Put-Optionen, 
Call-Optionen sowie Kombinationen aus Put- und Call-Optionen 
und Terminkaufverträge, zusammen nachfolgend: Eigenkapital-
derivate). Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, einmalig 
oder in mehreren, auch unterschiedlichen Transaktionen durch 
die Gesellschaft, aber auch durch ein von der Gesellschaft abhän- 
giges oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehendes Unternehmen 
oder durch von der Gesellschaft oder von der Gesellschaft  
abhängige oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen 
beauftragte Dritte ausgenutzt werden. Alle Aktienerwerbe unter 
Einsatz von Eigenkapitalderivaten sind dabei auf Aktien im 
Umfang von höchstens 5 % des zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals 
oder – falls dieser Betrag geringer ist – des zum Zeitpunkt der 
jeweiligen Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehen-
den Grundkapitals beschränkt. 

b) Die Eigenkapitalderivate müssen mit einem oder mehreren 
Kreditinstitut(en), einem oder mehreren nach § 53 Absatz 1 
Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes 
über das Kreditwesen tätigen Unternehmen oder einer Gruppe 
oder einem Konsortium von Kreditinstituten und/oder solchen 
Unternehmen abgeschlossen werden. Sie sind so auszuge-
stalten, dass sichergestellt ist, dass die Eigenkapitalderivate 
nur mit Aktien beliefert werden, die unter Wahrung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes der Aktionäre erworben wurden; dem 
genügt der Erwerb der Aktien über die Börse. Der von der 
Gesellschaft für Call-Optionen gezahlte oder für Put-Optionen 
vereinnahmte oder für eine Kombination aus Call- und Put-
Optionen gezahlte oder vereinnahmte Erwerbs- oder Veräuße-
rungspreis darf nicht wesentlich über bzw. unter dem nach 
anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theo- 
retischen Marktwert liegen. Die Laufzeit der einzelnen Eigen- 
kapitalderivate darf jeweils höchstens 18 Monate betragen, muss 
spätestens am 29. Januar 2020 enden und muss so gewählt 
werden, dass der Erwerb der Aktien in Ausübung oder Erfüllung 
der Eigenkapitalderivate nicht nach dem 29. Januar 2020  
erfolgen kann.
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c) Der bei Ausübung der Put-Option beziehungsweise bei Fällig-
keit des Terminkaufs zu zahlende Kaufpreis je Aktie darf den 
Durchschnitt der Schlusskurse im XETRA-Handelssystem (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten drei 
Börsenhandelstagen vor Abschluss des betreffenden Options-
geschäfts oder Terminkaufs nicht um mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten, jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter 
Berücksichtigung des Wertes der Option bei Ausübung bezie-
hungsweise Fälligkeit. Eine Ausübung der Call-Option darf nur 
erfolgen, wenn der zu zahlende Kaufpreis den Durchschnitt der 
Schlusskurse im XETRA-Handelssystem (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an den letzten drei Börsenhandelstagen 
vor Erwerb der Aktien nicht um mehr als 10 % über- oder unter- 
schreitet, jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Berück- 
sichtigung des Wertes der Option bei Ausübung.

d) Werden eigene Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten 
unter Beachtung der vorstehenden Regelungen erworben, ist 
ein etwaiges Recht der Aktionäre, solche Eigenkapitalderivate 
mit der Gesellschaft abzuschließen, sowie ein etwaiges Andie-
nungsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

e) Für die Verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz von Eigen- 
kapitalderivaten erworben werden, gelten die in lit. d) des Be-
schlussvorschlags zu Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversamm- 
lung vom 30. Januar 2015 festgelegten Regelungen entsprechend. 
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien wird insoweit 
ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den Ermächtigungen 
in den lit. d) aa) bis ee) des Beschlussvorschlags zu Tages-
ordnungspunkt 8 verwendet werden. 

f) Diese Ermächtigung gilt bis zum 29. Januar 2020.

g) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen des Vor-
stands auf Grund dieses Hauptversammlungsbeschlusses nur 
mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

II. Ergänzende Angaben zu 
 Tagesordnungspunkt 7

1. Angaben gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG

Die unter Tagesordnungspunkt 7 zur Wahl in den Aufsichtsrat vor-
geschlagenen Kandidaten/Kandidatinnen sind bei den nachfolgend 
jeweils unter a) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder des Aufsichts- 
rats bzw. bei den unter b) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder 
eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums.

Dr. Ingrid Hengster

a) keine

b) Europäische Investitionsbank (EIB), Luxemburg (Sachverständige)

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Hans-Peter Keitel

a) Airbus Defence and Space GmbH
 National-Bank AG
 RWE AG
 ThyssenKrupp AG (seit 21.01.2010)
 Voith GmbH (Vorsitz)

b) Airbus N.V., Niederlande

Prof. Dr. Ulrich Lehner

a) Deutsche Telekom AG (Vorsitz)
 E.ON SE
 Porsche Automobil Holding SE
 ThyssenKrupp AG (Vorsitz) (Mitglied seit 18.01.2008)

b) Henkel AG & Co. KGaA
 Novartis AG, Schweiz (bis 27.02.2015)

René Obermann

a) E.ON SE
 ThyssenKrupp AG (seit 01.11.2013)

b) Spotify Technology S.A., Luxemburg

Ergänzende Angaben
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2. Angaben zu Ziffer 5.4.1 Absatz 4 bis 6 des   
 Deutschen Corporate Governance Kodex

Abgesehen von der untenstehend beschriebenen Ausnahme be-
stehen nach Einschätzung des Aufsichtsrates zwischen keinem/r der 
vorgeschlagenen Kandidaten/Kandidatinnen und den Gesellschaften 
des ThyssenKrupp Konzerns, den Organen der ThyssenKrupp AG 
sowie den beiden wesentlich an der ThyssenKrupp AG beteiligten 
Aktionären, der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung,  
Essen, und der Cevian Capital II GP Limited, Jersey, Channel Islands, 
persönliche oder geschäftliche Beziehungen, deren Offenlegung gemäß 
Ziffer 5.4.1 Absatz 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance  
Kodex empfohlen wird. 

Frau Dr. Hengster ist Mitglied des Vorstands bei der KfW Banken-
gruppe. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen 
der KfW Bankengruppe und den Gesellschaften des ThyssenKrupp 
Konzerns keine maßgebenden Beziehungen i. S. v. Ziffer 5.4.1  
Absatz 5 des Deutschen Corporate Governance Kodex. 

Frau Gräfin v. Schmettow ist Mitglied des Vorstands der HSBC 
Trinkaus & Burkhardt AG. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats  
bestehen zwischen der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sowie deren 
Tochtergesellschaften und den Gesellschaften des ThyssenKrupp 
Konzerns keine maßgebenden Beziehungen i. S. v. Ziffer 5.4.1 Absatz 5 
des Deutschen Corporate Governance Kodex. 

Die Cevian Capital II GP Limited, Jersey, Channel Islands, ist an 
der ThyssenKrupp AG mittelbar mit insgesamt mehr als 15 % der 
Stimmrechte beteiligt. Diese Stimmrechte an der ThyssenKrupp AG 
werden von der Cevian Capital Master Fund LP, Grand Cayman, 
Cayman Islands, und der Cevian Capital II Co-Investment Fund 
LP, Grand Cayman, Cayman Islands, gehalten, die von der Cevian 
Capital II GP Limited kontrolliert werden. Herr Jens Tischendorf 
ist Mitglied des Geschäftsführungsorgans der Cevian Capital AG, 
Pfäffikon, Schweiz, die die vorstehend genannten Cevian-Gesell-
schaften berät. 

Weitere Angaben zu den vorgeschlagenen Kandidaten/Kandidatinnen 
sind im Internet unter www.thyssenkrupp.com/de/investor/hauptver- 
sammlung.html abrufbar.

Prof. Dr. Bernhard Pellens

a) LVM Pensionsfond-AG
 ThyssenKrupp AG (seit 21.01.2005)

b) AKAFÖ – Akademisches Förderwerk Bochum

Carola Gräfin v. Schmettow

a) BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a. G.
 ThyssenKrupp AG (seit 30.01.2012)

b) HSBC Global Asset Management Deutschland GmbH (Vorsitz)
 HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A., Luxemburg
 HSBC Trinkaus Investment Managers S.A., Luxemburg (Vorsitz)
 Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (Vorsitz)

Carsten Spohr

a) Lufthansa Technik AG (Vorsitz)
 ThyssenKrupp AG (seit 19.04.2013)

b) Dr. August Oetker KG

Jens Tischendorf

a) Bilfinger AG

b) keine

Ergänzende Angaben
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Neben dem Erwerb über die Börse oder mittels eines an sämtliche 
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer 
an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten sieht die Ermächtigung auch vor, dass der 
Erwerb mittels den Aktionären zur Verfügung gestellter Andienungs-
rechte durchgeführt werden kann. Diese Andienungsrechte werden 
so ausgestaltet, dass die Gesellschaft nur zum Erwerb ganzer 
Aktien verpflichtet wird. Soweit danach Andienungsrechte nicht aus- 
geübt werden können, verfallen sie. Dieses Verfahren behandelt 
die Aktionäre gleich und erleichtert die technische Abwicklung des 
Aktienrückkaufs.

Verwendung eigener Aktien
Die auf Grund der unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien sollen auch unter Aus-
schluss des Bezugsrechts verwendet werden dürfen:

Die Ermächtigung sieht vor, dass die eigenen Aktien unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Erfüllung von Options-
rechten und/oder Umtauschrechten/-pflichten von Inhabern von 
durch die Gesellschaft oder deren Konzerngesellschaften ausgege-
benen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen verwendet 
werden können. Es kann zweckmäßig sein, anstelle neuer Aktien 
aus einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien zur 
Erfüllung der Optionsrechte und/oder Umtauschrechte/-pflichten 
einzusetzen.

Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffentliches 
Angebot an alle Aktionäre soll der Vorstand berechtigt sein, das 
Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. Der 
Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um 
eine Abgabe erworbener eigener Aktien im Wege eines Veräuße-
rungsangebots an die Aktionäre technisch durchführbar zu machen. 
Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlos-
senen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf über die 
Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft  
verwertet.

Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch gegen Sachleistung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen. Die 
Gesellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, eigene Aktien un-
mittelbar oder mittelbar als Gegenleistung im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder im Zusammenhang mit dem 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen anbieten zu können. Der internationale Wett- 
bewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen nicht selten 
in derartigen Transaktionen die Gegenleistung in Form von Aktien. 

III.  Bericht des Vorstands gemäß § 71  
 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbindung  
 mit § 186 Absatz 3 und 4 AktG  
 zu Tagesordnungspunkt 8

Die bis zum 20. Januar 2015 befristete Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien soll durch Beschluss der Hauptversammlung erneuert 
werden, um der Gesellschaft die Möglichkeit zu erhalten, über diesen 
Zeitpunkt hinaus eigene Aktien erwerben zu können. 

Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss eines  
etwaigen Andienungsrechts
Die eigenen Aktien sollen zunächst über die Börse, mittels eines 
an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kauf- 
angebots oder mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erworben werden 
können.

Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Auffor-
derung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann es dazu kommen, 
dass die von den Aktionären angebotene Menge an Aktien der  
Gesellschaft die von der Gesellschaft nachgefragte Menge an Aktien 
übersteigt. In diesem Fall muss eine Zuteilung nach Quoten erfolgen. 
Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer 
Offerten oder kleinerer Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück 
Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene  
Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine 
Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung 
des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine faktische Beeinträchti-
gung von Kleinaktionären kann so vermieden werden. Im Übrigen 
kann die Repartierung nach dem Verhältnis der angebotenen Aktien 
(Andienungsquoten) statt nach Beteiligungsquoten erfolgen, weil 
sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich vernünftigen 
Rahmen technisch abwickeln lässt. Schließlich soll eine Rundung 
nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer 
Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können 
die Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andienenden 
Aktionären zu erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es  
erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch 
darzustellen. Der Vorstand hält einen hierin liegenden Ausschluss 
eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre  
für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären für 
angemessen.

Bericht des Vorstands
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sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser  
Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben  
wurden. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erwor-
bene eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts ent-
sprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn  
dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des 
Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder 
mittelbarer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausge-
schlossen wird. Mit dieser Beschränkung und dem Umstand, dass 
sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat, werden 
die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre ange-
messen gewahrt. Die Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, 
ihre Beteiligungsquote durch Kauf von ThyssenKrupp Aktien über die 
Börse aufrechtzuerhalten. Die Ermächtigung liegt im Interesse der 
Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft. Sie ermög- 
licht es insbesondere, Aktien auch gezielt an Kooperationspartner 
auszugeben.

Eigene Aktien sollen auch Mitarbeitern der Gesellschaft und mit 
ihr verbundener Unternehmen – soweit die jeweiligen in- und aus- 
ländischen Konzernunternehmen an dem ThyssenKrupp Mitarbeiter- 
aktienprogramm teilnehmen – zum Erwerb angeboten werden können 
(Mitarbeiteraktien). Die Ausgabe eigener Aktien an Mitarbeiter, in der 
Regel unter der Auflage einer mehrjährigen angemessenen Sperr-
frist, liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, da hier-
durch die Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen und 
damit die Steigerung des Unternehmenswertes gefördert werden. 
Die Nutzung vorhandener eigener Aktien als aktienkurs- und wert-
orientierte Vergütungsbestandteile statt einer Kapitalerhöhung oder 
einer Barleistung kann für die Gesellschaft zudem wirtschaftlich 
sinnvoll sein. Hierzu muss das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
geschlossen werden. Bei der Bemessung des von Mitarbeitern zu 
entrichtenden Kaufpreises kann eine bei Mitarbeiteraktien übliche 
und am Unternehmenserfolg orientierte angemessene Vergünsti-
gung gewährt werden. 

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur 
hinsichtlich solcher Aktien Gebrauch gemacht werden, die auf Grund 
dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden. Die Ermäch-
tigung umfasst vielmehr auch solche Aktien, die nach § 71d Satz 5 
AktG erworben wurden. Es ist vorteilhaft und schafft weitere  
Flexibilität, diese eigenen Aktien in gleicher Weise wie die auf Grund 
dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktien verwenden 
zu können.

Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft den 
notwendigen Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen schnell und flexibel sowohl national als auch auf 
internationalen Märkten ausnutzen zu können. Dem trägt der vorge-
schlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Fest- 
legung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf achten, 
dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der 
Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegen-
leistung gewährten Aktien am Börsenpreis der ThyssenKrupp Aktien 
orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist 
hierbei nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhand-
lungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises in 
Frage zu stellen.

Der Beschlussvorschlag enthält ferner die Ermächtigung, die er-
worbenen eigenen Aktien außerhalb der Börse gegen Barleistung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußern. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Aktien zu einem Preis veräußert werden, der 
den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. 
Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG 
in entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss 
Gebrauch gemacht. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes 
der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien 
nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Fest-
legung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht 
zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen 
Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der Platzierung 
vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen. 
Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung der 
Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5 % des aktuellen Börsen-
preises betragen. Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 
überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 
Auf die Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind Aktien  
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus 
genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Ferner sind auf 
diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals diejenigen Aktien 
anzurechnen, die zur Bedienung von Optionsrechten und/oder 
Wandlungsrechten/-pflichten ausgegeben bzw. auszugeben sind, 

Bericht des Vorstands
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IV. Bericht des Vorstands gemäß § 71  
 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbindung  
 mit § 186 Absatz 3 und 4 AktG zu 
 Tagesordnungspunkt 9

Neben den in Punkt 8 der Tagesordnung vorgesehenen Möglich-
keiten zum konventionellen Erwerb eigener Aktien soll der Gesell-
schaft auch der Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Eigen-
kapitalderivaten ermöglicht werden. Durch diese zusätzliche, in der 
Praxis vieler DAX-Unternehmen mittlerweile etablierte Handlungs-
alternative werden die Möglichkeiten der Gesellschaft erweitert, 
den Erwerb eigener Aktien in optimaler Weise zu strukturieren. Für 
die Gesellschaft kann es unter Umständen vorteilhaft sein, Put-
Optionen zu verkaufen, Call-Optionen zu erwerben oder Aktien der 
Gesellschaft durch eine Kombination aus Put- und Call-Optionen zu 
kaufen, anstatt eigene Aktien der Gesellschaft unmittelbar zu erwer-
ben. Dabei muss die Laufzeit der Optionen dergestalt gewählt wer-
den, dass der Erwerb der Aktien in Ausübung der Optionen oder  
in Erfüllung von Terminkäufen nicht nach dem 29. Januar 2020 
erfolgen kann. Damit soll die Ermächtigung zwar grundsätzlich den 
gesetzlich möglichen Rahmen von 5 Jahren nutzen, allerdings mit 
der Einschränkung, dass die Laufzeit der einzelnen Optionen und 
der Terminkäufe jeweils 18 Monate nicht übersteigen darf. Dies 
stellt sicher, dass Verpflichtungen aus den einzelnen Options- 
geschäften und Terminkäufen zeitlich angemessen begrenzt werden 
und die Gesellschaft nach Auslaufen der bis zu diesem Datum  
gültigen (erneuerten) Ermächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG 
keine eigenen Aktien auf dieser Grundlage erwerben kann. Zudem 
ist der Erwerb eigener Aktien mittels Eigenkapitalderivaten auf 5 % 
des bei der Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden 
Grundkapitals der Gesellschaft oder – falls dieser Betrag geringer 
ist – des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorliegenden 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt. 

Die Gesellschaft räumt dem Erwerber einer Put-Option das Recht 
ein, Aktien der Gesellschaft zu einem in der Put-Option festgelegten 
Preis (Ausübungspreis) an die Gesellschaft zu verkaufen. Für dieses 
Recht erhält die Gesellschaft eine Optionsprämie, die unter Berück- 
sichtigung unterschiedlicher Parameter – unter anderem Ausübungs- 
preis und Laufzeit der Option, Volatilität der Aktien der Gesellschaft – 
dem Wert des durch die Put-Option eingeräumten Veräußerungs-
rechts entspricht. Übt der Erwerber die Put-Option aus, so vermin- 
dert die von ihm gezahlte Optionsprämie den von der Gesellschaft 
für den Erwerb der Aktien insgesamt erbrachten Gegenwert. Die 
Ausübung der Put-Option ist für den Erwerber der Put-Option nur 
dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie zum Zeitpunkt 

Die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eige-
nen Aktien können von der Gesellschaft ohne erneuten Beschluss 
der Hauptversammlung eingezogen werden. Entsprechend § 237 
Absatz 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft 
die Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, auch 
ohne dass damit eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesell-
schaft erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht 
neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative 
ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne 
Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische 
Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. 
Der Vorstand soll daher für diesen Fall auch ermächtigt werden, die 
erforderlich werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich 
durch eine Einziehung verändernden Zahl der Stückaktien vorzu-
nehmen.

Der Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens 
bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands auf Grund der Haupt-
versammlungsermächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG nur mit 
seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnut-
zung der Ermächtigung unterrichten.

Bericht des Vorstands
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Entsprechend der gesetzlichen Regelung in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG 
genügt es zur Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, wenn 
die Aktien über die Börse zu dem im Zeitpunkt des börslichen Erwerbs 
aktuellen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft erworben wurden. 
Da der Preis für die Option (Optionspreis) marktnah ermittelt wird, 
erleiden die an den Optionsgeschäften nicht beteiligten Aktionäre 
auch keinen wertmäßigen Nachteil. Andererseits wird die Gesell-
schaft durch die Möglichkeit, Eigenkapitalderivate zu vereinbaren, in 
die Lage versetzt, sich kurzfristig bietende Marktchancen zu nutzen 
und entsprechende Eigenkapitalderivate abzuschließen. Ein etwaiges 
Recht der Aktionäre auf Abschluss solcher Eigenkapitalderivate 
mit der Gesellschaft ist ebenso ausgeschlossen wie ein etwaiges  
Andienungsrecht der Aktionäre. Dieser Ausschluss ist erforderlich, 
um den Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Rück-
erwerbs eigener Aktien zu ermöglichen und die damit für die Gesell- 
schaft verbundenen Vorteile zu erzielen. Ein Abschluss entspre-
chender Eigenkapitalderivate mit sämtlichen Aktionären wäre nicht 
durchführbar.

Den Aktionären der Gesellschaft soll ein Recht auf Andienung ihrer 
Aktien beim Rückkauf eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapital- 
derivaten nur zustehen, soweit die Gesellschaft aus den jeweiligen 
Optionen gerade ihnen gegenüber zur Abnahme der Aktien verpflichtet 
ist. Anderenfalls könnten Eigenkapitalderivate für den Rückerwerb 
eigener Aktien nicht eingesetzt, und die damit für die Gesellschaft 
verbundenen Vorteile nicht realisiert werden.

Der Vorstand hält die Ermächtigung zur Nichtgewährung bzw.  
Einschränkung eines etwaigen Rechts der Aktionäre zum Abschluss 
solcher Eigenkapitalderivate mit der Gesellschaft sowie eines etwaigen 
Andienungsrechts der Aktionäre nach Abwägung der Interessen 
der Aktionäre und der Interessen der Gesellschaft auf Grund der 
Vorteile, die sich aus dem Einsatz von Eigenkapitalderivaten für die 
Gesellschaft ergeben können, daher grundsätzlich für gerechtfertigt.

Im Hinblick auf die Verwendung der auf Grund von Eigenkapital- 
derivaten erworbenen eigenen Aktien bestehen keine Unterschiede 
zu den in Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Verwendungs-
möglichkeiten. Hinsichtlich der Rechtfertigung des Bezugsrechts-
ausschlusses der Aktionäre bei der Verwendung der Aktien wird 
daher auf den Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 
verwiesen.

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnut-
zung der Ermächtigung informieren.

der Ausübung der Put-Option unter dem Ausübungspreis liegt, denn 
in diesem Fall kann der Erwerber die Aktie zu dem höheren Aus- 
übungspreis verkaufen. Aus Sicht der Gesellschaft bietet der Einsatz 
von Put-Optionen umgekehrt den Vorteil, dass der Ausübungs-
preis bereits bei Abschluss des Optionsgeschäfts festgelegt wird, 
während die Liquidität erst am Ausübungstag abfließt. Übt der  
Erwerber die Option nicht aus, weil der Aktienkurs am Ausübungs-
tag über dem Ausübungspreis liegt, kann die Gesellschaft auf diese 
Weise zwar keine eigenen Aktien erwerben, ihr verbleibt jedoch die 
vereinnahmte Optionsprämie. 

Erwirbt die Gesellschaft eine Call-Option, so erhält sie gegen Zahlung 
einer Optionsprämie das Recht, eine zuvor festgelegte Anzahl von 
eigenen Aktien zu einem zuvor fest vereinbarten Preis (Ausübungs-
preis) vom Verkäufer der Option zu kaufen. Die Ausübung der Call-
Option ist für die Gesellschaft in dem Fall wirtschaftlich sinnvoll, 
wenn der Kurs der Aktie über dem Ausübungspreis liegt, denn in 
diesem Fall kann die Gesellschaft die Aktien zu dem niedrigeren 
Ausübungspreis vom Verkäufer kaufen. Durch den Erwerb von Call-
Optionen kann die Gesellschaft z. B. Kursrisiken eingrenzen, wenn 
sie selbst zur Übertragung von Aktien zu einem späteren Zeitpunkt 
verpflichtet ist, etwa im Rahmen von Umtauschrechten aus Wandel-
schuldverschreibungen.

Der bei Ausübung der Put-Option beziehungsweise bei Fälligkeit 
des Terminkaufs zu zahlende Kaufpreis je Aktie darf den Durch-
schnitt der Schlusskurse der im XETRA-Handelssystem (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten drei Börsenhandels-
tagen vor Abschluss des betreffenden Optionsgeschäfts oder 
Terminkaufs nicht um mehr als 10 % über- oder unterschreiten,  
jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichtigung des 
Wertes der Option bei Ausübung beziehungsweise Fälligkeit. Eine 
Ausübung der Call-Option darf nur erfolgen, wenn der zu zahlende 
Kaufpreis den Durchschnitt der Schlusskurse im XETRA-Handels-
system (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten 
drei Börsenhandelstagen vor Erwerb der Aktien nicht um mehr als 
10 % über- oder unterschreitet, jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, 
aber unter Berücksichtigung des Wertes der Option bei Ausübung.

Durch die Verpflichtung, Optionen und andere Eigenkapitalderivate 
nur mit einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder gleichgestellten 
Unternehmen zu vereinbaren und dabei sicherzustellen, dass die 
Optionen und andere Eigenkapitalderivate nur mit Aktien bedient 
werden, die unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes  
erworben wurden, wird ausgeschlossen, dass Aktionäre beim Erwerb 
eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten benachteiligt 
werden.

Bericht des Vorstands
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3. Verfahren für die Stimmabgabe 
 durch Briefwahl

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilneh-
men möchten, können ihre Stimmen auch schriftlich durch Brief-
wahl abgeben. Hierzu steht das auf der Eintrittskarte abgedruckte 
Formular zur Verfügung. Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen 
müssen bis einschließlich 28. Januar 2015 bei der Gesellschaft  
unter der in der vorstehenden Ziffer 2 angegebenen Adresse ein- 
gegangen sein. Die Briefwahl schließt eine Teilnahme an der Haupt-
versammlung nicht aus.

4. Verfahren für die Stimmabgabe 
  bei Stimmrechtsvertretung

Bevollmächtigung eines Dritten
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmäch-
tigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder  
einen sonstigen Dritten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, 
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut, 
ein diesem gemäß § 135 Absatz 10 AktG i. V. m. § 125 Absatz 5 AktG 
gleichgestelltes Institut oder Unternehmen noch eine Aktionärs-
vereinigung oder eine dieser nach § 135 Absatz 8 AktG gleich-
gestellte Person zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt 
wird. Zur Erteilung der Vollmacht kann das auf der Eintrittskarte 
abgedruckte Formular verwendet werden. Die Vollmacht kann unter 
Verwendung der Daten der Eintrittskarte auch elektronisch via Internet 
erteilt werden. Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, von 
ihnen gemäß § 135 Absatz 10 AktG i. V. m. § 125 Absatz 5 AktG  
gleichgestellten Instituten oder Unternehmen, Aktionärsvereinigun- 
gen oder diesen nach § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellten Personen 
sind Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevoll-
mächtigenden zu erfragen sind. 

Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft
Außerdem wird den Aktionären angeboten, von der Gesellschaft 
benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und sich bei 
den Abstimmungen unter Erteilung von Weisungen vertreten zu 
lassen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß 
abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem  
Ermessen ausüben. Vollmachten und Weisungen an die von der  
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können über ein inter-
netgestütztes Vollmachts- und Weisungssystem der Gesellschaft 
vor und auch noch während der Hauptversammlung erteilt werden. 
Zugang zum internetgestützten Vollmachts- und Weisungssystem 
erhalten die Aktionäre mit den Daten ihrer Eintrittskarte.

V. Weitere Angaben zur Einberufung

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grund- 
kapital der Gesellschaft eingeteilt in 565.937.947 Stückaktien. 
Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. 
Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien  
beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 
565.937.947 Stück.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an 
 der Hauptversammlung und die Ausübung 
 des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung – in Person oder durch 
Bevollmächtigte – und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur  
diejenigen Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der 
Hauptversammlung, d. h. am 09. Januar 2015, 00:00 Uhr (Nach-
weisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft sind und sich zur Haupt-
versammlung anmelden. Die Anmeldung muss zusammen mit 
einem vom depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungs-
institut auf den Nachweisstichtag erstellten Nachweis des Anteils-
besitzes spätestens bis zum Ablauf des 23. Januar 2015 bei der 
nachstehend genannten Anmeldestelle eingehen. Die Anmeldung 
und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder 
englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis genügt  
die Textform.

Anmeldestelle: 
ThyssenKrupp AG
c/o Computershare Operations Center 
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Üblicherweise übernehmen die depotführenden Institute die er-
forderliche Anmeldung und die Übermittlung des Nachweises des  
Anteilsbesitzes für ihre Kunden. Die Aktionäre werden daher  
gebeten, sich möglichst frühzeitig an ihr jeweiliges depotführendes 
Institut zu wenden und dabei gleichzeitig eine Eintrittskarte für die 
Hauptversammlung zu bestellen. Wie in den Vorjahren wird jedem 
Aktionär grundsätzlich nur eine Eintrittskarte zur Hauptversamm-
lung von der Anmeldestelle ausgestellt.

Weitere Angaben
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5. Übertragung der Hauptversammlung 
 im Internet

Alle Aktionäre der ThyssenKrupp AG sowie die interessierte Öffentlich- 
keit können die Hauptversammlung auf Anordnung des Versamm-
lungsleiters am 30. Januar 2015 ab 10:00 Uhr in voller Länge live 
im Internet unter www.thyssenkrupp.com/de/investor/hauptver- 
sammlung.html verfolgen. Die Eröffnung der Hauptversammlung 
durch den Versammlungsleiter sowie die Rede des Vorstands- 
vorsitzenden stehen auch nach der Hauptversammlung als Aufzeich- 
nung zur Verfügung.

6. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung 
 auf Verlangen einer Minderheit  
 gemäß § 122 Absatz 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 € am Grund- 
kapital erreichen (letzteres entspricht 195.313 Stückaktien), können 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 
bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen 
muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des 30. Dezember 2014 
schriftlich zugegangen sein. Die Aktionäre werden gebeten, einen 
entsprechenden Antrag an die in der nachfolgenden Ziffer 7 genannte 
Adresse zu richten.

7. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären  
 gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 AktG

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Auf-
sichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Vor-
schläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 
von Abschlussprüfern, die vor der Hauptversammlung zugänglich 
gemacht werden sollen, sind ausschließlich an die nachstehende 
Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahl-
vorschläge werden nicht berücksichtigt.

ThyssenKrupp AG
Investor Relations
ThyssenKrupp Allee 1
45143 Essen
Telefax: +49 201 845-6900365
E-Mail: hv-antrag@thyssenkrupp.com

Bis spätestens zum Ablauf des 15. Januar 2015 bei vorstehender 
Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene  
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden, soweit sie den anderen 
Aktionären zugänglich zu machen sind, im Internet unter www.thyssen 
krupp.com/de/investor/hauptversammlung.html unverzüglich 
veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden 
nach dem 15. Januar 2015 ebenfalls unter der genannten Inter-
netadresse veröffentlicht.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung 
Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten und 
Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-
schlussprüfern auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung 
an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge 
von Aktionären, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht 
übermittelt wurden, nur dann zur Abstimmung gelangen können,  
wenn sie während der Hauptversammlung gestellt werden.

8. Auskunftsrecht des Aktionärs 
 gemäß § 131 Absatz 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft ein-
schließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu ver-
bundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der 
in den Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu geben, 
soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist.

Weitere Angaben
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Termine 2015/2016

30. Januar 2015

Ordentliche Hauptversammlung

13. Februar 2015

Zwischenbericht

1. Quartal 2014/2015 (Oktober bis Dezember)

Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren

12. Mai 2015

Zwischenbericht

1. Halbjahr 2014/2015 (Oktober bis März)

Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren

13. August 2015

Zwischenbericht

9 Monate 2014/2015 (Oktober bis Juni)

Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren

19. November 2015

Bilanzpressekonferenz

Analysten- und Investorenkonferenz

29. Januar 2016

Ordentliche Hauptversammlung

9. Veröffentlichungen auf der Internetseite / 
 Ergänzende Informationen

 Diese Einladung zur Hauptversammlung, die zugänglich zu machen- 
 den Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie weitere Informa- 
 tionen, insbesondere zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur 
  Briefwahl und zur Vollmachts- und Weisungserteilung, stehen auch  
 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.thyssenkrupp.com/ 
 de/investor/hauptversammlung.html zur Verfügung. Dort werden  
 nach der Hauptversammlung auch die festgestellten Abstimmungs- 
 ergebnisse veröffentlicht.

 Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur  
 Briefwahl und zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die  
 Aktionäre auch zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt.

 Die Einladung ist am 03. Dezember 2014 im Bundesanzeiger bekannt  
 gemacht worden. 

Duisburg und Essen, im Dezember 2014

ThyssenKrupp AG
Der Vorstand
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